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Sorge zeigte sich in jenen Bereichen, wo eigen-
ständige WE-Pensionen derzeit in Kombination
mit ASVG- oder GSVG-Pensionen von einander
unabhängig bis zur jeweiligen Höchstpension
bezahlt werden. Mit einer Einbringung in das
GSVG muss verhindert werden, dass dann durch
eine gemeinsame Höchstgrenze faktisch Pensi-
onskürzungen entstehen.

Weiters wurden Fragen zu den in mehreren
Aussendungen über die WE zur Diskussion gestell-
te finanzielle Lage des Pensionsfonds gestellt.
Wenn daraus eine Verunsicherung bei den Mit-
gliedern entstand, waren die Informationsveran-
staltungen gute Gelegenheiten, durch offene und
transparente Beantwortung der Fragen den Mit-
gliedern ausreichend Informationen zu geben.

Mit der Darstellung der Gesamtzusammenhänge
(Überschüsse in der Planrechnung bis 2035, Jah-
resergebnis 2002, Kapitaldeckungsgrad etc.) war
eine gute Basis geschaffen, damit sich jeder
selbst ein Bild machen konnte.
Ebenso konnten kritische Fragen zu den Veranla-
gungsergebnissen beantwortet werden (zu den
Inhalten siehe den Bericht in WE Aktuell 3/2003,
Seite 6).

Die Veranstaltungen boten jeweils ein ideales
Forum zum Informations- und Meinungsaus-
tausch. Darin liegt auch ein wichtiges Potenzial
für die Zukunft.
Die Wohlfahrtseinrichtungen werden sich über
weitere Einladungen zu Informationsveranstal-
tungen freuen.

Beitragsgrundlage, Einkommen und Umsatzmeldungen

Im Dezember 2003 wurden die Beitragsvorschrei-
bungen für 2004 versandt. Wie jedes Jahr wer-
den auch diesmal Beitragsgrundlagen (Einkom-
men 2002) nachträglich zur Umstufung an die WE
übermittelt.

Beitragsvorschreibung 2004

Die Grundlage für die Beiträge zur WE ist jeweils
das Einkommen des zweitvorangegangenen Jah-
res, für die Beiträge 2004 also das Einkommen
2002.

Aus einzelnen Gesprächen mit Mitgliedern zeigt
sich, dass viele dennoch davon ausgehen, dass
mit der Umsatzmeldung an die Länderkammer
auch die Nachweise für die Einstufung bei der WE
erbracht sind. Das kann so natürlich nicht sein,
da erst der Umsatz abzüglich Betriebsausgaben
den Gewinn und somit das Einkommen ergibt.

In diesem Zusammenhang regen Mitglieder immer
wieder an, die WE soll die Beiträge am Umsatz
bemessen. Als Grund für diesen Wunsch wird
eine Verwaltungsvereinfachung genannt. Diese
Anregung sollte jedoch aus mehreren Aspekten
nicht umgesetzt werden:

Umsatz und Einkommen

Der Umsatz kann als „Maßzahl“ für den Marktan-
teil gesehen werden. Es erscheint fair, Leistun-
gen der Standesvertretung über diesen Schlüssel
auf die Beiträge umzulegen.

Das Einkommen hingehen ist eine „Maßzahl“ für
die Leistungsfähigkeit des einzelnen. Auch hohe
Umsätze garantieren keineswegs auch hohe Ein-
kommen. Die Organisation und Struktur des Büros

sind wesentliche Faktoren für die Betriebsausga-
ben. Büros mit (mehreren) Angestellten haben
zwar ein deutlich höheres Umsatzpotenzial, al-
lein durch die Gehälter sind die Betriebsausga-
ben aber deutlich höher als beim Einzelunter-
nehmer. Schwankungen in der Auftragslage ha-
ben hier unter Umständen sogar schneller und
deutlicher Auswirkungen auf die Gewinnsituati-
on.

Berücksichtigt man diese Unterschiede zwischen
Umsatz und Einkommen, wird auch verständlich,
warum Sozialversicherungsbeiträge immer nach
der Leistungsfähigkeit und somit nach dem Ein-
kommen zu bemessen sind.
Eine der wesentlichen Aufgaben der Sozialversi-
cherung ist es, die Risikostreuung unter Berück-
sichtigung des sozialen Ausgleichs herzustellen,
höhere Einkommen müssen geringere Einkommen
stützen.

Ein geringes Einkommen bedeutet für den Er-
werbstätgen immer geringere Möglichkeiten im
täglichen Leben. Dabei kommt es nicht darauf
an, ob das Einkommen grundsätzlich gering ist
oder durch eine (verlustreiche) Tätigkeit als Un-
ternehmer gering wird. Das wird eben im Rah-
men der persönlichen Leistungsfähigkeit berück-
sichtigt, was beim Umsatz nicht der Fall ist.

Umstufungen für die Beiträge 2004

Nachträglich einlangende Beitragsgrundlagen
werden nun laufend für Umstufungen herangezo-
gen. Für diese Tätigkeit ist aber deutlich mehr
Aufwand erforderlich, als bei der ersten Vor-
schreibung (im Dezember), da automatisierte
Umstufen aus der gesamten Datenbasis nicht
möglich sind.
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Wichtig: Solange keine Beitragsgrundlage nach-
gewiesen wurde, muss der Beitrag für die volle
Teilnahme (€ 11.246,26 pro Jahr) vorgeschrieben
werden. Das ist auch für alle Mitglieder relevant,
die  sich   entscheiden,   keine   Beitragsgrundla-
ge nachzuweisen.
Erst mit dem Nachweis der Beitragsgrundlage
wird ein Antrag auf Einstufung mit dem 25%-
Beitragssatz gestellt. Bis dahin bleiben die vorge-
schriebenen Beiträge fällig.

Daher ist es jedes Jahr für die Mitglieder und die
WE wichtig, dass bereits mit der Vorschreibung
möglichst viele Beitragsgrundlagen eingelangt
und berücksichtigt sind.

Daraus ergibt sich letztlich auch der Zeitpunkt
für die Vorschreibung. Die Erstellung der Vor-
schreibungen (ca. 6.500 Stück) läuft immer in der
ersten Dezemberwoche. Damit können möglichst
viele Beitragsgrundlagen berücksichtigt werden.

Pensionen der WE, des GSVG und des ASVG im Vergleich

Ausgangsüberlegung

Vorab: Jeder Vergleich zwischen diesen Systemen
wird „hinken“. Das Leistungsspektrum ist bei ein-
zelnen Leistungsarten teilweise unterschiedlich,
dennoch, alle drei Systeme sind bundesgesetzlich
geregelte Pensionssysteme und als Pflichtversiche-
rung die erste Säule der Altersversorgung. Die
ASVG- und GSVG-Werte sind aktuellen Pressemel-
dungen bzw. Statistiken des BMSG entnommen.
Die WE-Werte stammen aus der Datenbasis 2002
(Pagler&Pagler).

Beitragssätze

Klar erkennbare Unterschiede bestehen bei den
Beitragssätzen, wo im GSVG die geringsten Beiträ-
ge anfallen.

Die Beitragssätze im FSVG (Freiberufler) sind mit
20% um 5%-Punkte höher als im GSVG. Der Hinweis
auf den unterschiedlichen Beitragssatz im FSVG ist
grundlegend wichtig. Für Vergleiche mit der WE
muss der Beitragssatz für Freiberufler herangezo-
gen werden.

Die Angabe des Beitragssatzes zum GSVG mit 15%
wäre zwar nicht falsch, könnte aber ohne den
Hinweis auf das FSVG zu Missverständnissen füh-
ren. Der Beitragssatz der WE mit 25% (ab 2005:
24,5%) ist den 20% des FSVG gegenüberzustellen.

Bundesbeitrag (staatliche Zuschüsse)

Betrachtet man die Stützungen aus Steuermit-
teln, so wird auch klar nachvollziehbar, wie
wichtig die Offenlegung der Datenbasis ist. Aus
den nachfolgenden Grafiken wird erkennbar,
dass teils sehr unterschiedliche Zahlen trotz der
Differenzen „richtig“ sind. Ein Urteil, wie man
damit umgeht, mögen sich die geneigten Leser
selbst bilden.

• Vergleich mit dem GSVG
Vergleicht man die Beitragssätze von ASVG
(22,8%) und GSVG (15,0%), so versteht man
auch das unterschiedliche Ausmaß der Stützung
der laufenden Pensionen aus Steuermitteln. Der
deutlich niedrigere Beitragssatz im GSVG steht
deutlich höheren Stützungen durch den Bund
gegenüber.
Den Zahlen des BMSG ist zu entnehmen, dass
die Stützungen für alle Systeme 20,7% betra-
gen; manche Publikationen berichten diesen
Prozentsatz zum ASVG (Allgemeines Sozialversi-
cherungsgesetz).

• Vergleich ASVG mit GSVG+FSVG

Der Bundeszuschuss im ASVG ist mit 13,7%
deutlich unter dem Durchschnitt, der GSVG-
Wert, in welchem der des FSVG enthalten ist,
beträgt 52,1%.
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